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Stellungnahme 17, Schreiben vom 12.01.2020 

 

Es wird wie folgt Stellung genommen: 

 

 

 
 

Es werden Bedenken hinsichtlich der Aufnahmekapazität des Kanalsystems vorgetragen 

und eine Offenlegung der Entwässerungsplanung angeregt. 

 

Abwägung: 

 

Die Entwässerungsplanung ist nicht unmittelbar Gegenstand des Offenlageverfahrens 

des Bebauungsplans. 

 

Bzgl. der Entwässerung wird auf die Ausführungen unter Stellungnahmen Nr. 4 und 12 

verwiesen. 

 

Ein Beschluss ist nicht erforderlich. 

 

 

 
 

Es wird um Erläuterung des Entwässerungskonzepts gebeten. 

 

Abwägung: 

 

Bzgl. der Entwässerung wird auf die Ausführungen unter Stellungnahmen Nr. 4 und 12 

verwiesen.  

 

Ein Beschluss ist nicht erforderlich. 
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Es wird auf die Pflicht einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) hingewiesen, die nach 

§ 4 LStrG beim Bau einer Gemeindestraße erforderlich sei. Damit sei automatisch ein 

Verfahren nach § 13 b BauGB ausgeschlossen. 

 

Abwägung: 

Es ist auf § 7 Abs. 2 Satz 1 UVPG hinzuweisen: 

„Bei einem Neuvorhaben, das in Anlage 1 Spalte 2 mit dem Buchstaben „S“ gekenn-

zeichnet ist, führt die zuständige Behörde eine standortbezogene Vorprüfung zur Fest-

stellung der UVP-Pflicht durch. Die standortbezogene Vorprüfung wird als überschlägige 

Prüfung in zwei Stufen durchgeführt. In der ersten Stufe prüft die zuständige Behörde, 

ob bei dem Neuvorhaben besondere örtliche Gegebenheiten gemäß den in Anlage 3 

Nummer 2.3 aufgeführten Schutzkriterien vorliegen. Ergibt die Prüfung in der ersten Stu-

fe, dass keine besonderen örtlichen Gegebenheiten vorliegen, so besteht keine UVP-

Pflicht. Ergibt die Prüfung in der ersten Stufe, dass besondere örtliche Gegebenheiten 

vorliegen, so prüft die Behörde auf der zweiten Stufe unter Berücksichtigung der in An-

lage 3 aufgeführten Kriterien, ob das Neuvorhaben erhebliche nachteilige Umweltaus-

wirkungen haben kann, die die besondere Empfindlichkeit oder die Schutzziele des Ge-

bietes betreffen und nach § 25 Absatz 2 bei der Zulassungsentscheidung zu berücksich-

tigen wären. Die UVP-Pflicht besteht, wenn das Neuvorhaben nach Einschätzung der 

zuständigen Behörde solche Umweltauswirkungen haben kann.“ 

 

Die vorgeschriebene Vorprüfung kommt dabei zu dem Ergebnis, dass keine Umweltver-

träglichkeitsprüfung erforderlich ist. 

 

Beschlussvorschlag 13:  

Die Erforderlichkeit einer Umweltverträglichkeitsprüfung ist nicht gegeben, am Verfahren 

nach §13 b BauGB wird festgehalten. 

 

Beratungsergebnis: 

 

Ein- 

Stimmig 

mit 

Stimmen- 

mehrheit 

ja nein Enthaltungen laut Beschluss- 

vorschlag 
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Es wird auf eine fehlende Erfassung von Arten im Plangebiet hingewiesen. 

 

Abwägung: 

Im Rahmen einer artenschutzrechtlichen Vorprüfung wurde das Konfliktpotenzial der 

Planung unter artenschutzrechtlichen Gesichtspunkten bewertet. Basierend hierauf wur-

den alle potenziell vorkommenden, planungsrelevanten Arten ermittelt und geeignete 

Maßnahmen (vollständiger Erhalt des Feldgehölzes) getroffen. Eine erhebliche Betroffen-

heit planungsrelevanter Arten kann hierdurch ausgeschlossen werden. Eine weitere Er-

fassung ist daher nicht erforderlich. 

 

Ein Beschluss ist nicht erforderlich. 
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Stellungnahme 18, Schreiben vom 14.01.2020 

 

Es wird wie folgt Stellung genommen: 
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Es werden Hinweise gegeben auf mögliche Sicherheitsprobleme in den Straßen Eichen-

weg“ und  „Alter Beller Weg“ und Bedenken hinsichtlich einer Verschärfung des Prob-

lems bei Aufnahme des zusätzlichen Verkehrs geäußert. Zur Lösung wird eine dauerhaf-

te Anbindung des Plangebiets an die rund 350 m entfernte L 120 angeregt. 

 

Abwägung: 

Bzgl. der angeregten neuen dauerhaften Anbindung des geplanten Wohngebiets an die 

L 120 wird auf die Ausführungen unter Stellungnahme 10 und 11 verwiesen. 

 

Ein erneuter Beschluss ist nicht erforderlich. 

 

 

 

  
Es werden Bedenken hinsichtlich der Aufnahmekapazität des Kanalsystems vorgetragen 

und ein Ausbau der bestehenden Infrastruktur vor Anschluss des Neubaugebiets ange-

regt. 

 



Seite 56, Aufstellung des Bebauungsplans „Verlängerung Eichenweg“ Stadt Mendig, 

Würdigung der eingegangenen Stellungnahmen aus dem Verfahrensschritt 

gemäß §§ 3 (2), 4 (2) BauGB, Juni 2020 

 

 

 

Abwägung: 

Bzgl. der Entwässerung des geplanten Wohngebiets wird auf die Ausführungen unter 

Stellungnahmen 4 und 12 verwiesen. 

 

Ein erneuter Beschluss ist nicht erforderlich. 

 

 

 

 

  
 

Abwägung: 

Die weiteren Anregungen werden zur Kenntnis genommen. 

 

Ein Beschluss ist nicht erforderlich. 
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Stellungnahme 19, Schreiben vom 17.01.2020 

 

Es wird wie folgt Stellung genommen: 
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Es werden Bedenken hinsichtlich der geplanten Entwässerung und der Aufnahmekapazi-

tät des Kanalsystems vorgetragen. 

 

Abwägung: 

Bzgl. der Entwässerung des geplanten Wohngebiets wird auf die Ausführungen unter 

Stellungnahmen 4 und 12 verwiesen. 

 

Ein erneuter Beschluss ist nicht erforderlich. 
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Stellungnahme 20, Schreiben ohne Datum 

 

Es wird wie folgt Stellung genommen: 
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Es wird auf frühere Absprachen hingewiesen, dass die Straße „Ernteweg“ in Zukunft 

nicht verlängert werden und Sackgasse bleiben soll und nach einer schriftlichen Fixie-

rung der Absprachen gefragt.  

 

Weiterhin wird wegen des zu erwartenden Verkehrsaufkommens eine neue dauerhaften 

Erschließung des geplanten Wohngebiets angeregt. 

 

 

Abwägung: 

Es wird auf die Ausführungen unter der fast wortgleiche Stellungnahme 13 und der Stel-

lungnahme 10 zum Verkehr verwiesen.  

 

Ein erneuter Beschluss ist nicht erforderlich. 

 

 

 

 

 

 
 

Es werden Bedenken hinsichtlich der Aufnahmekapazität des Kanalsystems vorgetragen 

und eine Anpassung der Infrastruktur vor Anschluss des neuen Baugebiets angeregt. 

 

Abwägung: 

Bzgl. der Entwässerung des geplanten Wohngebiets wird auf die Ausführungen unter 

Stellungnahmen 4 und 12 verwiesen. 

 

Ein erneuter Beschluss ist nicht erforderlich. 
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Stellungnahme 21, Schreiben vom 16.01.2020 

 

Es wird wie folgt Stellung genommen: 

 

   
 

Es werden Hinweise zu Verkehrskonflikten im „Eichenweg“ gegeben und wegen des zu 

erwartenden zusätzlichen Verkehrsaufkommens eine neue dauerhaften Erschließung des 

geplanten Wohngebiets angeregt. 

 

Abwägung: 

 

Es wird auf die Ausführungen zum Verkehr unter der Stellungnahme 10 verwiesen.  

 

Ein erneuter Beschluss ist nicht erforderlich. 
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Stellungnahme 22, Schreiben vom 12.01.2020 

 

Es wird wie folgt Stellung genommen: 
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Aus Gründen der Sicherheit und der Leichtigkeit des Verkehrs wird eine neue dauerhafte 

Anbindung des geplanten Wohngebiets an die L 120 angeregt. Als Beleg werden zahl-

reiche konkrete Beispiele für bestehende und sich absehbar verschärfende Konflikte in 

der bisherigen Verkehrsabwicklung genannt.  

 

Abwägung: 

Bzgl. der zahlreichen Bedenken und Anregungen zum Verkehr, der angeregten neuen 

dauerhaften Anbindung des geplanten Wohngebiets an die L 120 und die aktuelle Situa-

tion an der Bushaltestelle wird auf die Ausführungen unter Stellungnahme 10 verwiesen. 

 

Ein Beschluss ist nicht erforderlich. 

 

 

 
 

Es wird angeregt, auch die weitere Infrastruktur der Stadt wie z.B. KiTas, anzupassen. 

 

Abwägung: 

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen, ist im vorliegenden Bebauungsplanverfah-

ren jedoch nicht abwägungsrelevant. 

 

Ein Beschluss ist nicht erforderlich. 
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Es wird zu einem konkreten Grundstück eine Neubewertung der Höhenfestsetzung ange-

regt. 

 

Abwägung 

In den Textfestsetzung unter I.3 Höhe baulicher Anlagen wird die Höhe der Gebäude 

durch die Festsetzung der maximal zulässigen Firsthöhe beschränkt. Es wird zwischen 

bergseitigen und talseitigen Grundstücken unterschieden, wobei Gebäude auf bergseiti-

gen Grundstücken eine um 1 Meter höhere Maximalhöhe aufweisen dürfen. In den Text-

festsetzungen wird weiter ausgeführt: „Als unterster Bezugspunkt gilt die Straßenober-

kante nach Endausbau in der Mitte der Grenze des Baugrundstücks zur erschließenden 

öffentlichen Straßenverkehrsfläche“. Der untere Bezugspunkt dieses Eckgrundstücks 

liegt in etwa in der linken unteren Ecke (Rundung) des Grundstücks. Eine zusätzliche 

Beschränkung der optischen Wirkung von Gebäuden erfolgt durch die Festsetzung einer 

maximal sichtbaren Außenwandhöhe in Höhe von 7,5 m.  

 

Unter Berücksichtigung der Höhenentwicklung im Plangebiet ist die Eingabe nachvoll-

ziehbar, das rot markierte Grundstück weist einen dem südlich gelegenen Grundstück 

gleichenden Höhenbezugspunkt auf. Es könnte daher als talseitig definiert werden. 

 

Beschlussvorschlag 14:  

Das beschriebene Grundstück in der nordöstlichen Ecke des Plangebietes wird im Sinne 

der Anregung als talseitig eingestuft. 

 

Beratungsergebnis: 

 

Ein- 

Stimmig 

mit 

Stimmen- 

mehrheit 

ja nein Enthaltungen laut Beschluss- 

vorschlag 
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Angeregt wird eine stärkere Begrenzung der Baufenster 
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Abwägung: 

Im Sinne der Freiheit für die Bauherren, ihre Grundstücke in ihrem Sinne bestmöglich 

auszunutzen, orientiert sich die Baugrenze an den gebotenen Abständen zu Straßen und 

Geltungsbereich des Bebauungsplans. 

 

Die geplanten Baugrundstücke im nördlichen Bereich des Plangebiets durch die unregel-

mäßige und z.T. doppelte Erschließung relativ ungleichmäßig zugeschnitten. Eine Einen-

gung der Baufenster würde hier die Möglichkeiten, ein Wohnhaus zu positionieren, deut-

lich einschränken. 

 

Die „Verdichtung“ der Grundstücke (angenommen wird die Begrenzung der überbauba-

ren Fläche) wird nicht durch die Größe der Baufenster, sondern durch die Grundflächen-

zahl (GRZ) begrenzt. Diese bezieht sich auf die Grundstücksgröße, nicht auf die Größe 

der Baufenster. Die GRZ ist im vorliegenden Bauleitplanverfahren mit 0,4 festgesetzt, 

dem gleichen Wert wie im Sonnenhang.  

 

Beschlussvorschlag 15:  

Die Anregung, die Baufenster stärker zu begrenzen wird zurückgewiesen. An der Pla-

nung wird festgehalten. 

 

Beratungsergebnis: 

 

Ein- 

Stimmig 

mit 

Stimmen- 

mehrheit 

ja nein Enthaltungen laut Beschluss- 

vorschlag 

 
 

 
   

 

 

 

 

 
 

Die absehbare Zunahme von Verkehr im Wohngebiet „Am Sonnenhang“ durch das Plan-

gebiet führe zu erheblichen Gefahren für Leib und Leben. 
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Abwägung 

Es wird auf die Ausführungen zum Verkehr unter Stellungnahme Nr. 10 verwiesen. 

 

Die Eingabe sieht im künftig zunehmenden Verkehr im Wohngebiet „Am Sonnenhang“ 

eine erhebliche Gefährdung der Ansässigen. Hierbei wird vernachlässigt, dass es sich bei 

dem Verkehr um wohngebietstypischen Verkehr (Verkehr durch Pendler, Müllabfuhr, 

Lieferverkehr…) handeln wird, wie er bereits heute existiert.  

 

In den bestehenden Verkehrsflächen ist die Höchstgeschwindigkeit auf Tempo 30 be-

grenzt. Auch bei einer Zunahme der Verkehrsdichte (<30 Bauplätze) ist entsprechend 

keineswegs mit einer unverhältnismäßigen Zunahme von Risiken durch den Verkehr zu 

rechnen. Sollte nicht die Anzahl, sondern die Geschwindigkeit von Fahrzeugen das Prob-

lem darstellen, so kann die Stadt Mendig weitere geschwindigkeitsreduzierende Maß-

nahmen treffen, z.B. durch Ausweisung einer Spielstraße. Hierzu wird eine Verkehrsun-

tersuchung durchgeführt (vgl. Stellungnahme 10, Beschlussvorschlag 7). 

 

Nach allen vorliegenden Erkenntnissen zum geplanten Baugebiet ist auch bei einer zeit-

nahen Erschließung des geplanten Baugebiets „Martinsheim/Ernteweg“ inklusive der 

absehbaren Änderungen im Verkehr zwar eine Zunahme des Verkehrs in den Erschlie-

ßungsstraßen, aber keine Erhöhung der Unfallgefahren über das allgemeine Lebensrisiko 

hinaus zu erwarten.  

 

Die absehbare Verkehrszunahme entspricht dem allgemeinen Lebensrisiko, eine erhebli-

che Beeinträchtigung der Anwohner ist nicht zu erwarten.  

 

Ein Beschluss nicht erforderlich.  

 

 

 
 

Angeregt wird die Prüfung und Offenlage von Planungsalternativen mit nachvollziehba-

ren Fakten. 
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Abwägung 

Die vorliegende Planung ist städtebaulich begründet, zusätzlich konnte die Stadt hier das 

Bauerwartungsland von allen bisherigen Eigentümern erwerben, also auch tatsächlich ist 

eine Entwicklung an dieser Stelle möglich. Das Plangebiet ist darüber hinaus in vielen 

Belangen relativ konfliktarm.  

 

Theoretisch kommen alternative Gebiete für eine Baugebietsausweisung in Frage. Meist 

scheitert es an der Flächenverfügbarkeit oder örtlichen Belangen wie dem aktuellen und 

historischen Basalt-Abbau, dem Bimsvorkommen, der schwierigen Topografie und/oder 

Immissionskonflikten. Nicht zuletzt müssen die technische Erschließung und die Entwäs-

serung funktionieren. 

 

Beispiel Verlängerung Finkenweg: Hier sind die Grundstücke nicht verfügbar, d.h. die 

Stadt kann das Bauerwartungsland derzeit nicht erwerben und entwickeln. Die Fläche 

scheidet schon aus diesen Gründen aus. Darüber hinaus dürfte die noch ausstehende 

Bimsausbeute einer zeitnahen Entwicklung entgegenstehen. Beide Argumente gelten 

auch bei der möglichen Verlängerung „Im Vogelsang“. Einige wenige Bauplätze wären 

zu entwickeln, ein größeres Baugebiet scheitert jedoch an der Flächenverfügbarkeit. Ge-

gen die Fläche zwischen Altem Sportplatz Obermendig und B 262 sprechen – trotz deut-

lich zentralerer Lage und leichter Erschließung – die Nähe zum „Zubringer“ B 262 und 

den damit verbundene Immissionsproblemen bei der Entwicklung eines Wohngebiets. 

Auch eine Verlängerung der Bebauung in der „Wasserschöpp“ scheitert derzeit an der 

fehlenden Verfügbarkeit. Die Stadt hat hier über einen längeren Zeitraum vergeblich ver-

sucht, Flächen zu erwerben. Die weiten Wiesenflächen werden im Übrigen als Re-

tentionsflächen des Kellbachs benötigt und stehen auch aus diesem Grund einer Bebau-

ung nicht zur Verfügung. 

 

 

Beschlussvorschlag 16:  

Gerade bei Betrachtung möglicher alternative Baugebiete wird am vorliegenden Bebau-

ungsplan festgehalten. Die im Vorfeld der Planung durchgeführte Prüfung alternativer 

Bauflächen wird in der Begründung nachrichtlich ergänzt.  

 

 

Beratungsergebnis: 

 

Ein- 

Stimmig 

mit 

Stimmen- 

mehrheit 

ja nein Enthaltungen laut Beschluss- 

vorschlag 
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Es werden erheblich erhöhte Unfallgefahren durch das Projekt befürchtet, welche durch 

das angrenzende Projekt (geplanter Bebauungsplan „Martinsheim/Ernteweg“) weiter ver-

stärkt würde. Die Eingabe beschreibt ein Risiko für Leib und Leben für Anwohner des 

bestehenden Wohngebiets durch den zukünftig zunehmenden Verkehr in einer schmalen 

Straße ohne dezidierten Fußgängerweg.  

 

 

Abwägung 

 

Es wird auf die Ausführungen in dieser Stellungnahme oben (zu Schutzgut Mensch) so-

wie die Ausführungen zum Verkehr in Stellungnahme 12 zu Beschlussvorschlag 10 ver-

wiesen.  

 

Ein erneuter Beschluss ist nicht erforderlich. 
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Weiterhin wird um persönliche Würdigung der Bedenken und Anregungen gebeten. 

 

Abwägung: 

Eine persönliche Würdigung jeder einzelnen Stellungnahme würde die Würdigung insge-

samt erheblich erschweren. Da sich insbesondere die Themen „Entwässerung“ und 

„Verkehr“ in fast allen Stellungnahmen der Öffentlichkeit wiederfinden, käme es zu zahl-

reichen Wiederholungen und das Dokument würde unnötig und ohne zusätzlichen Er-

kenntnisgewinn vergrößert. Daher wurden vorliegend sich wiederholende Themen an 

Stelle ihres ersten Vorkommens im Dokument behandelt, bei Wiederholungen wird auf 

die Ausführungen verwiesen. 

 

Es wird auf den Beschluss in gleicher Angelegenheit unter Stellungnahme 11 verweisen. 

 

Ein erneuter Beschluss ist nicht erforderlich. 
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Stellungnahme 23, Schreiben vom 16.01.2020 

 

Es wird wie folgt Stellung genommen: 
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Es werden Bedenken geäußert bzgl. der Verkehrsbelastung der angrenzenden Straßen 

und aus Gründen der Sicherheit und der Leichtigkeit des Verkehrs eine neue dauerhafte 

Anbindung des geplanten Wohngebiets an die L 120 angeregt.  

 

Abwägung: 

Bzgl. der Bedenken hinsichtlich des Verkehrs und der angeregten neuen dauerhaften 

Anbindung des geplanten Wohngebiets an die L 120 wird auf die Ausführungen unter 

Stellungnahme 10 verwiesen. 

 

Ein erneuter Beschluss ist nicht erforderlich. 
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Stellungnahme 24, Schreiben vom 16.01.2020 

 

Es wird wie folgt Stellung genommen: 

 

 

         
 

Es werden Bedenken geäußert bzgl. der Verkehrsbelastung der angrenzenden Straßen 

und aus Gründen der Sicherheit der Verkehrsteilnehmer zum einen der Bau von Fußgän-

gerwegen, zum anderen eine neue dauerhafte Anbindung des geplanten Wohngebiets an 

die L 120 angeregt.  

 

Abwägung: 

Bzgl. der Bedenken hinsichtlich des Verkehrs und der angeregten neuen dauerhaften 

Anbindung des geplanten Wohngebiets an die L 120 wird auf die Ausführungen unter 

Stellungnahme 10 verwiesen. 

 

Ein erneuter Beschluss ist nicht erforderlich. 
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Vor dem Hintergrund der Erfahrungen der vergangenen Jahre bei Starkregenereignissen 

werden Bedenken hinsichtlich der Aufnahmekapazität des Kanalsystems vorgetragen. 

 

Abwägung: 

Bzgl. der Entwässerung des geplanten Wohngebiets wird auf die Ausführungen unter 

Stellungnahmen 4 und 12 verwiesen. 

 

Ein erneuter Beschluss ist nicht erforderlich 

 

 

 

 
 

Es werden Bedenken hinsichtlich der Erosion bei Starkregen vorgetragen. 

 

Abwägung: 

Es wird auf die Ausführungen unter Stellungnahme 4 verwiesen. 

 

Ein erneuter Beschluss ist nicht erforderlich. 
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Stellungnahme 25, Schreiben ohne Datum 

 

Es wird wie folgt Stellung genommen: 
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Es werden Bedenken geäußert bzgl. der Verkehrsbelastung der angrenzenden Straßen 

und aus Gründen der Belastung der Anwohner und der Sicherheit der Verkehrsteilneh-

mer eine neue dauerhafte Anbindung des geplanten Wohngebiets an die L 120 angeregt. 

Weiterhin wird die Verkehrsabschätzung hinterfragt. Auch scheine die Kanal-

Infrastruktur nicht für eine weitere Bebauung geeignet. 

 

Abwägung: 

Bzgl. der Entwässerung des geplanten Wohngebiets wird auf die Ausführungen unter 

Stellungnahmen 4 und 12 verwiesen. 

 

Bzgl. der Bedenken hinsichtlich des Verkehrs und der angeregten neuen dauerhaften 

Anbindung des geplanten Wohngebiets an die L 120 wird auf die Ausführungen unter 

Stellungnahme 10 verwiesen. 

 

Ein erneuter Beschluss ist nicht erforderlich. 

 

 



Seite 84, Aufstellung des Bebauungsplans „Verlängerung Eichenweg“ Stadt Mendig, 

Würdigung der eingegangenen Stellungnahmen aus dem Verfahrensschritt 

gemäß §§ 3 (2), 4 (2) BauGB, Juni 2020 

 

 

 

Stellungnahme 26, Schreiben vom 17.01.2020 

 

Es wird wie folgt Stellung genommen: 
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Es wird ein umfassendes Stadtentwicklungskonzept inkl. potenziellen neuen Baugebie-

ten, Anpassung der Infrastruktur, Verkehrsentwicklung und -Priorisierung etc. gefordert, 

welches öffentlich diskutiert werden sollte. Weiterhin werden zahlreiche konkrete Be-

denken bei der Erschließung des geplanten Baugebiets geäußert, insbesondere hinsicht-

lich des Verkehrs (kleinräumige bis überörtliche Auswirkungen) und der Kanalisation. 

 

Abwägung 

Inhaltlich wird auf die Ausführungen z.B. zum Verkehr unter Stellungnahme 10, zum 

Abwasser und Starkregen unter Stellungnahmen 4 und 12 und zu alternativen baugebie-

ten unter Stellungnahme 22 verwiesen.  

 

Erneute Beschlüsse sind nicht erforderlich. 

 

Die Anregung eines umfassenden Stadtentwicklungskonzepts im angedeuteten Umfang 

ist im vorliegenden Verfahren nicht abwägungsrelevant.  

 

Ein Beschluss ist nicht erforderlich. 

 

 

 
 

Es wird eine stärkere Berücksichtigung klimatischer Veränderungen gefordert.  

 

Abwägung: 

In der Begründung zum Bebauungsplan werden in Kapitel 6.2 unter der Überschrift Geo-

logie und Boden auf Kleinklimaänderung durch Versiegelungen (stärkere Aufheizung, 

größere Lufttrockenheit) hingewiesen und unter der Überschrift Klima weiterhin der Be-

stand beschrieben, Auswirkungen formuliert und eine Bewertung der Wirkungen vorge-

nommen. Dort wird auch auf den Klimawandel eingegangen. Und schließlich werden die 
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klimatischen Wirkungen auch bei den Wechselwirkungen im Kapitel 6 Umweltbelange 

beschrieben. Insofern sind die klimatischen Wirkungen hinreichend berücksichtigt.  

 

Bzgl. der Auswirkungen von Starkregenereignissen wird auf die Ausführungen unter 

Stellungnahme 4 verwiesen.  

 

Hangrutschgefahren an Steilwänden sind im vorliegenden Bebauungsplan nicht zu er-

warten. Die durchschnittliche Hangneigung im Plangebiet ist mit ca. 10-12 % als mode-

rat zu bezeichnen. Steilhänge kommen nicht vor. 

 

Ein (erneuter) Beschluss ist nicht erforderlich. 

 

 

 

 

 
 

Es werden Bedenken vorgetragen zum Umgang mit dem Vorkommen von Radon. 

 

Abwägung: 

Es wird auf die Ausführungen zu Radon unter Stellungnahme Nr. 5 verweisen. 

 

Ein erneuter Beschluss ist nicht erforderlich. 

 

 

 

 
 

Es wird auf die Ausführungen zur Grundwasserchemie der Textfestsetzungen mit Be-

gründung verwiesen und um Erläuterung gebeten. 
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Abwägung 

Die Information, dass die Grundwasserchemie mit „schlechter Zustand“ zu bewerten ist, 

ist der Karte 14 des RROP Mittelrhein-Westerwald entnommen. Außer dem Hinweis, 

dass dies eine Bewertung des Fachbeitrags Wasserwirtschaft ist, sind keine weiteren 

Informationen enthalten. Die „schlecht“ bewerteten Gebiete sind sehr großräumig abge-

grenzt und machen dabei geschätzt rund ¼ des Gebiets der Planungsgemeinschaft Mit-

telrhein-Westerwald von insgesamt 6.432 km² aus. Das gesamte Stadtgebiet von Men-

dig ist davon betroffen. 

 

Die Auswirkungen auf das Grundwasser sind in der Begründung zum Bebauungsplan 

u.a. in Kapitel 6.2 unter der Überschrift Oberflächenwasser und Grundwasser beschrie-

ben.  

 

Ein Beschluss ist nicht erforderlich. 

 

 

 

 
 

Es werden Bedenken vorgetragen, die klimatischen Auswirkungen des geplanten Bauge-

biets ausreichend berücksichtigt sind. 

 

Abwägung: 

Es wird auf die Ausführungen unter 2. Klimaorientierung weiter oben in dieser Stellung-

nahme (siehe Seite 85) verwiesen.  

 

Ein Beschluss ist weiterhin nicht erforderlich. 
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Stellungnahme 27, Schreiben vom 13.01.2020 

 

Es wird wie folgt Stellung genommen: 

 

 

 
 

Es werden Bedenken geäußert bzgl. der Verkehrsbelastung der angrenzenden Straßen 

und aus Gründen der Sicherheit der Verkehrsteilnehmer eine neue dauerhafte Anbindung 

des geplanten Wohngebiets an die L 120 angeregt.  

 

Abwägung: 

Bzgl. der Bedenken hinsichtlich des Verkehrs und der angeregten neuen dauerhaften 

Anbindung des geplanten Wohngebiets an die L 120 wird auf die Ausführungen unter 

Stellungnahme 10 verwiesen. 

 

Ein erneuter Beschluss ist nicht erforderlich. 
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Stellungnahme 28, Schreiben ohne Datum 

 

Es wird wie folgt Stellung genommen: 
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Es werden Bedenken geäußert bzgl. der Verkehrsbelastung der angrenzenden Straßen 

und aus Gründen der Sicherheit der Verkehrsteilnehmer eine neue dauerhafte Anbindung 

des geplanten Wohngebiets an die L 120 angeregt, aber auch um weitere Informationen 

zur Beschaffenheit und Dauer der temporären Baustraße gebeten. 

 

Abwägung: 

Bzgl. der Bedenken hinsichtlich des Verkehrs und der angeregten neuen dauerhaften 

Anbindung des geplanten Wohngebiets an die L 120 wird auf die Ausführungen unter 

Stellungnahme 10 verwiesen. 

 

Ein erneuter Beschluss ist nicht erforderlich. 

 

 

 

 

 
 

Es wird angeregt, konkret genannte Planungsalternativen zu prüfen und die Ergebnisse 

offenzulegen. Dabei sollten die Kosten der Erschließung des Baugebiets („permanente 

Baustraße“ berücksichtigt werden. 
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Abwägung: 

Bzgl. der Planungsalternativen wird auf die Ausführungen unter Stellungnahme 22, Be-

schluss Nr. 18 verwiesen.  

 

Ein erneuter Beschluss ist nicht erforderlich 

 

 

 

 
 

Abwägung: 

Die Meinung zur weiteren Stadtentwicklung wird zur Kenntnis genommen. 

 

Ein Beschluss ist nicht erforderlich. 

 

 

 

 
 

Es wird angeregt, den Wendehammer am Ende des Eichenwegs zu erhalten.  

 

Abwägung: 

Die Anregung betrifft nicht das vorliegende Verfahren und ist somit nicht abwägungsre-

levant.  

Anmerkung: Es ist derzeit nicht geplant, den Wendehammer zugunsten eines weiteren 

Bauplatzes aufzugeben. 

 

Ein Beschluss ist nicht erforderlich. 



Seite 92, Aufstellung des Bebauungsplans „Verlängerung Eichenweg“ Stadt Mendig, 

Würdigung der eingegangenen Stellungnahmen aus dem Verfahrensschritt 

gemäß §§ 3 (2), 4 (2) BauGB, Juni 2020 

 

 

 

 

 

 
 

Es wird angeregt, die für die Erschließung des Bebauungsplans „Verlängerung Eichen-

weg“ erforderliche geringfügige Änderung des Bebauungsplans „Am Sonnenhang“ nicht 

in einem eigenen Verfahren durchzuführen. 

 

Abwägung 

Die Anregung betrifft das Verfahren zur Änderung des bestehenden Bebauungsplans 

„Am Sonnenhang“. Mit der Änderung werden u.a. planerisch die Voraussetzungen zur 

Erschließung des neuen Baugebiets geschaffen. Da eine Änderung des bestehenden Be-

bauungsplans „Am Sonnenhang“ auch aus anderen inhaltlichen Gründen geplant ist, 

wird die geringfügige Änderung im Sinne der Vereinfachung und deutlichen Trennung 

von zwei unterschiedlichen Bebauungsplänen in einem gesonderten Änderungsverfahren 

des bestehenden Bebauungsplans durchgeführt. Auch in diesem Verfahren besteht die 

Möglichkeit der Anwohner und weiteren Öffentlichkeit, Bedenken und Anregungen mit-

zuteilen. Ein evtl. erforderlicher ökologischer Ausgleich kann auch dort berücksichtigt 

werden. 
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Beschlussvorschlag 17:  

Die Änderung des Grünstreifens im Westen des unteren Wegs „Am Sonnenhang“ in eine 

Verkehrsfläche wird im geplanten Änderungsverfahren zum Bebauungsplan „Am Son-

nenhang“ durchgeführt. 

 

Beratungsergebnis: 

 

Ein- 

Stimmig 

mit 

Stimmen- 

mehrheit 

ja nein Enthaltungen laut Beschluss- 

vorschlag 

 
 

 
   

 

 

 

Weiterhin wird angeregt, den nach Westen vorgesehenen Anschluss, der derzeit als 

Spielfläche und Treffpunkt genutzt wird, zu erhalten und im Bebauungsplan auf einen 

Anschluss an die untere Straße „Am Sonnenhang“ zu verzichten.  

 

Abwägung: 

Der westliche Anschluss der unteren Straße „Am Sonnenhang“ wurde im bestehenden 

Bebauungsplan in eine schmale Grünfläche parallel zu einem Fußweg angelegt. Grünflä-

che und Fußweg sind in ihrer Lage und Breite zusammen als Straßenanschluss für eine 

Erweiterung nach Westen konzipiert.  

 

Der Anschluss ist nun erforderlich, um das neue Baugebiet „Verlängerung Eichenweg“ 

nicht nur an den Eichenweg, sondern an zweiter Stelle auch an den „Sonnenhang“ an-

zubinden. Durch die geplante zusätzliche Straßenanbindung des Baugebiets „Verlänge-

rung Eichenweg“ wird der Verkehr gegenüber einer „einfachen“ Anbindung verteilt und 

die Belastung für alle erträglicher gestaltet. 

 

Beschlussvorschlag 18:  

Es bleibt bei der Umwandlung der öffentlichen Grünfläche und des Fußwegs in eine Ver-

kehrsfläche. Priorität hat die Verkehrsanbindung des neuen Baugebiets „Verlängerung 

Eichenweg“ und die Verteilung des Verkehrs auf zwei Erschließungsstraßen. 

 

 

Beratungsergebnis: 

 

Ein- 

Stimmig 

mit 

Stimmen- 

mehrheit 

ja nein Enthaltungen laut Beschluss- 

vorschlag 
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Da nicht alle Flächen im neuen Baugebiet nach Erschließung mit einer Bauverpflichtung 

belegt werden, werden auch zukünftig Baulücken vermutet. Es wird Widerspruch einge-

legt gegen das Kaufverfahren und um Offenlage gebeten. 

 

Abwägung: 

Die Baulandpolitik ist nicht Gegenstand des vorliegenden Bauleitplan-Verfahrens und ihm 

somit auch aus formalen Gründen nicht entgegenzuhalten. 

 

Eine Offenlegung von Kaufverträgen ist aus schutzwürdigen Interessen der Vertragspar-

teien selbstverständlich nicht möglich. 

 

 

Ein Beschluss ist nicht erforderlich. 

 

 

 

 
 

 

Abwägung: 

Auch hier ist eine Offenlegung von Vereinbarungen der Stadt mit Privatpersonen selbst-

verständlich nicht möglich. 

 

Die spätere Vergabe von Bauplätzen ist im vorliegenden Verfahren nicht abwägungsrele-

vant. 

 

Ein Beschluss ist nicht erforderlich. 
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Es werden Bedenken hinsichtlich der Entwässerung des geplanten Baugebiets vorgetra-

gen und um Offenlage der diesbezüglichen Planung gebeten. 

 

Abwägung: 

Bzgl. der Entwässerung des geplanten Wohngebiets wird auf die Ausführungen unter 

Stellungnahmen 4 und 12 verwiesen. 

 

Ein erneuter Beschluss ist nicht erforderlich. 

 

 

 

 
 

Es wird angeregt, den Fußweg am Ende des Sonnenhangs zu erhalten.  

 

Abwägung:  

Die vorliegende Planung sieht eine Straßenverbindung zwischen den Verlängerungen der 

Straßen „Am Sonnenhang“ und „Eichenweg“ vor. Diese befindet sich ein bzw. zwei 

Bauplätze neben dem bisherigen Fußweg und kann auch von Fußgängern genutzt wer-

den. Angesichts des geringen „Umwegs“ scheint ein separater Fußweg nicht mehr er-

forderlich.  
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Beschlussvorschlag 19:  

Der Bebauungsplan sieht nahe am bisherigen Fußweg eine Straßenverbindung zwischen 

den Verlängerungen der Straßen „Am Sonnenhang“ und „Eichenweg“ vor. Der Fußweg 

kann dadurch entfallen. An der Planung wird festgehalten. 

 

 

Beratungsergebnis: 

 

Ein- 

Stimmig 

mit 

Stimmen- 

mehrheit 

ja nein Enthaltungen laut Beschluss- 

vorschlag 

 
 

 
   

 

 

 

 
 

Es wird um persönliche Würdigung gebeten. 

 

Abwägung: 

Eine persönliche Würdigung jeder einzelnen Stellungnahme würde die Würdigung insge-

samt erheblich erschweren. Da sich insbesondere die Themen „Entwässerung“ und 

„Verkehr“ in fast allen Stellungnahmen der Öffentlichkeit wiederfinden, käme es zu zahl-

reichen Wiederholungen und das Dokument würde unnötig und ohne zusätzlichen Er-

kenntnisgewinn vergrößert. Daher wurden vorliegend sich wiederholende Themen an 

Stelle ihres ersten Vorkommens im Dokument behandelt, bei Wiederholungen wird auf 

die Ausführungen verwiesen. 

 

Es wird auf den Beschluss in gleicher Angelegenheit unter Stellungnahme 25 verweisen. 

 

Ein erneuter Beschluss ist nicht erforderlich. 
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Stellungnahme 29, offener Brief an den Stadtbürgermeister von Mendig, Schreiben vom 

09.01.2020 

 

Es wird wie folgt Stellung genommen: 

 

 

 

 

 



Seite 98, Aufstellung des Bebauungsplans „Verlängerung Eichenweg“ Stadt Mendig, 

Würdigung der eingegangenen Stellungnahmen aus dem Verfahrensschritt 

gemäß §§ 3 (2), 4 (2) BauGB, Juni 2020 

 

 

 

 
Das Schreiben versucht einen differenzierten (politischen) Blick auf die Aufgaben des 

Adressaten im allgemeinen und die Ausweisung des geplanten Baugebiets im Besonde-

ren, nennt einige wesentliche Kritikpunkte und regt ein konkretes Vorgehen zur weiteren 

Abstimmung an. 

 

Abwägung: 

Die Anregung als offener Brief zielt auf den politischen Raum und ist im vorliegenden 

Verfahren nicht abwägungsrelevant.  

 

Ein Beschluss ist nicht erforderlich. 

 

 


